
Tarifvertrag

zur Regelung der Mindestlöhne im Baugewerbe 
im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 

(TV Mindestlohn) 

vom 17. Januar 2020 

Zwischen 

dem Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V.,
Kronenstraße 55-58, 10117 Berlin, 

dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.,
Kurfürstenstraße 129, 10785 Berlin, 

und 

der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
Olof-Palme-Straße 19, 60439 Frankfurt a.M., 

wird folgender Tarifvertrag über ein einheitliches Mindestentgelt im Sinne des Gesetzes über 
zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im 
Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Arbeitnehmer-Entsendegesetz - 
AEntG) geschlossen: 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Räumlicher Geltungsbereich:  

Das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.  

(2) Betrieblicher Geltungsbereich:  

Betriebe, die unter den betrieblichen Geltungsbereich des Bundesrahmentarifvertrages für das 
Baugewerbe (BRTV) in der jeweils geltenden Fassung fallen. 



(3) Persönlicher Geltungsbereich:  

Gewerbliche Arbeitnehmer (Arbeiter), die eine nach den Vorschriften des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung – (SGB VI) versicherungspflichtige Tä-
tigkeit ausüben. 

Nicht erfasst werden 

1. Schüler an allgemeinbildenden Schulen mit Ausnahme der Schüler an Abendschulen 
und -kollegs, 

2. Schulabgänger, die innerhalb von 12 Monaten nach Beendigung ihrer Schulausbildung 
bis zu einer Gesamtdauer von 50 Arbeitstagen beschäftigt werden, 

3. Arbeitnehmer, soweit sie außerhalb ihrer Arbeitszeit Beförderungsleistungen nach § 5 
Nr. 4.4 BRTV übernehmen, 

4. gewerbliches Reinigungspersonal, das für Reinigungsarbeiten in Verwaltungs- und So-
zialräumen des Betriebes beschäftigt wird. 

§ 2 
Löhne der Lohngruppen 1 und 2 / Mindestlöhne 

(1) Der Gesamttarifstundenlohn (GTL) der Lohngruppen 1 und 2 nach § 5 Nr. 3 BRTV setzt 
sich aus dem Tarifstundenlohn (TL) und dem Bauzuschlag (BZ) zusammen. Der Bauzuschlag 
beträgt 5,9 v.H. des Tarifstundenlohnes. Der Bauzuschlag wird gewährt zum Ausgleich der 
besonderen Belastungen, denen der Arbeitnehmer insbesondere durch den ständigen Wech-
sel der Baustelle (2,5 v.H.) und die Abhängigkeit von der Witterung außerhalb der gesetzlichen 
Schlechtwetterzeit (2,9 v.H.) sowie durch Lohneinbußen in der gesetzlichen Schlechtwetterzeit 
(0,5 v.H.) ausgesetzt ist. Der Bauzuschlag wird für jede lohnzahlungspflichtige Stunde, nicht 
jedoch für Leistungslohn-Mehrstunden (Plus-Stunden, Überschussstunden im Akkord), ge-
währt. 

(2) Die Gesamttarifstundenlöhne der Lohngruppen 1 und 2, in dem in Abs. 3 Buchst. b) ge-
nannten Gebiet jedoch nur der Gesamttarifstundenlohn der Lohngruppe 1, sind zugleich Min-
destlöhne im Sinne des § 2 Nr. 1 AEntG für alle von dem persönlichen Geltungsbereich dieses 
Tarifvertrages erfassten Arbeitnehmer. Höhere Lohnansprüche aufgrund anderer Tarifver-
träge oder einzelvertraglicher Vereinbarungen bleiben unberührt. 

(3) Der Tarifstundenlohn, der Bauzuschlag und der Gesamttarifstundenlohn betragen 



a)  im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland, ausgenommen die 
Gebiete der Länder Berlin, Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen 

TL BZ GTL 
    €    €      € 

mit Wirkung vom 1. Februar 2020
Lohngruppe 1 11,52 0,68 12,20 
Lohngruppe 2 14,35 0,85 15,20 

mit Wirkung vom 1. April 2020
Lohngruppe 1 11,85 0,70 12,55 
Lohngruppe 2 14,54 0,86 15,40 

b) im Gebiet der Länder Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen 

TL BZ GTL 
    €    €      € 

mit Wirkung vom 1. Februar 2020 
Lohngruppe 1 11,52 0,68 12,20 

mit Wirkung vom 1. April 2020
Lohngruppe 1 11,85 0,70 12,55 

c) im Gebiet des Landes Berlin 

TL BZ GTL 
    €    €      € 

mit Wirkung vom 1. Februar 2020 
Lohngruppe 1 11,52 0,68 12,20
Lohngruppe 2 14,21 0,84 15,05 

mit Wirkung vom 1. April 2020
Lohngruppe 1 11,85 0,70 12,55 
Lohngruppe 2 14,40 0,85 15,25 

(4) Der Anspruch auf den Mindestlohn wird spätestens am 15. des Monats fällig, der auf den 
Monat folgt, für den er zu zahlen ist. 

Dies gilt nicht für Betriebe, soweit diese nachweislich eine betriebliche Arbeitszeitflexibilisie-
rung unter den Voraussetzungen des § 3 Nr. 1.4 BRTV durchführen. 

Werden Arbeitnehmer auf Arbeitsstellen in verschiedenen Gebieten eingesetzt, für welche der 
Mindestlohn in unterschiedlicher Höhe zu zahlen ist, so ist die Arbeitszeit getrennt nach diesen 
Arbeitsstellen monatsbezogen aufzuzeichnen. 



(5) Die Ansprüche auf den Mindestlohn verfallen, wenn sie nicht innerhalb von sechs Monaten 
nach ihrer Fälligkeit gerichtlich geltend gemacht werden. 

(6) Für die Geltendmachung des Mindestlohnes, welcher nicht ausgezahlt worden ist, sondern 
dem Ausgleichskonto (§ 3 Nr. 1.43 BRTV) gutzuschreiben war, gilt die gesetzliche regelmä-
ßige Verjährungsfrist. 

(7) Arbeitgeber sind berechtigt, ihren Auftraggebern von Werkleistungen geeignete Nachweise 
zur Kontrolle der Einhaltung der tarifvertraglichen Mindestlöhne unter Beachtung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen zur Verfügung zu stellen (insbesondere Mindestlohnbe-
scheinigungen und baustellenbezogene Mitarbeiterlisten). 

§ 3 
Lohn der Baustelle und Lohn bei auswärtiger Beschäftigung 

Es gilt der Mindestlohn der Arbeitsstelle. Auswärts beschäftigte Arbeitnehmer behalten jedoch 
den Anspruch auf den Mindestlohn ihres Einstellungsortes. Ist der Mindestlohn der auswärti-
gen Arbeitsstelle höher, so haben sie Anspruch auf diesen Mindestlohn, solange sie auf dieser 
Arbeitsstelle tätig sind. 

§ 4 
Geltung des Mindestlohnes 

Der Mindestlohn gemäß § 2 findet ohne Aufnahme in die Bezirkslohntabellen Anwendung. 

§ 5 
Unterrichtungsrecht des Betriebsrates 

(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat rechtzeitig über den Abschluss von Nachunternehmer-
Verträgen und den Beginn der Ausführung der Nachunternehmer-Leistungen zu unterrichten. 
Der Betriebsrat ist über den Namen und die Anschrift des Nachunternehmers, den tatsächli-
chen Beginn und den Ort der Arbeitsleistungen sowie die auszuführenden Arbeiten zu unter-
richten. 

(2) Der Betriebsrat ist berechtigt, die Arbeitnehmer eines Nachunternehmers über ihre Rechte 
aus dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz und aus diesem Tarifvertrag sowie über die Möglich-
keiten der Durchsetzung dieser Rechte zu unterrichten. 

§ 6 
Allgemeinverbindlichkeit 

Die Tarifvertragsparteien verpflichten sich, gemeinsam den Erlass einer Rechtsverordnung 
nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz durch das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les zu beantragen. 



§ 7 
Inkrafttreten und Laufdauer 

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Februar 2020 in Kraft. Er kann mit einer Frist von zwei Monaten 
zum Monatsende, erstmals zum 31. Dezember 2020, schriftlich gekündigt werden. 

Mit Inkrafttreten dieses Tarifvertrages tritt der Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne im 
Baugewerbe vom 3. November 2017 außer Kraft. 

Berlin/Frankfurt a.M., den 17. Januar 2020 

Zentralverband des   Hauptverband der 
Deutschen Baugewerbes e.V., Deutschen Bauindustrie e.V., 
Kronenstraße 55 - 58,  Kurfürstenstraße 129, 
10117 Berlin  10785 Berlin 

Nostitz  Beeke 

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, 
Olof-Palme-Straße 19, 60439 Frankfurt a.M. 

Feiger Burckhardt 


